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Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens der Bundesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1 
Wie bewertet die Bundesregierung die Diskussion und die Potenziale einer 
Offshore-Abschussplattform oder eines Weltraumbahnhofs in der deutschen 
Nordsee? 

Antwort: 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf der Basis der noch am Beginn stehenden Dis-

kussion ist eine Bewertung der Idee einer Offshore-Abschussplattform oder eines 

Weltraumbahnhofs insbesondere für Microlauncher noch nicht belastbar möglich, da 

noch zahlreiche Fragen ungeklärt sind. Insbesondere sind bei einer Startplattform in 

der Nordsee die Genehmigungsfähigkeit und weitere regulatorische Aspekte ebenso 

wie mögliche Konflikte mit anderen Nutzungen (insbesondere Windenergie auf See, 

Luftfahrt, Schifffahrt und die einschlägigen Umweltaspekte wie Meeresumwelt-, 

Klima- und Naturschutz) umfassend und unter Einbeziehung zahlreicher Stellen zu 

prüfen. Das Potenzial eines Weltraumbahnhofs wird auch wesentlich von der Frage 
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Seite 2 von 9 abhängen, ob ein ausreichender Bedarf besteht, der einen wirtschaftlich aus eigener 

Kraft tragfähigen Betrieb erlaubt. Zudem wird die Projektidee vor dem Hintergrund 

der zunehmenden Nutzung der Nordsee einerseits sowie angesichts der nationalen 

und internationalen Verpflichtungen Deutschlands, die marine Biodiversität in seinen 

Gewässern wirksam zu schützen, andererseits, zu prüfen sein. 

Frage 2 
Inwiefern sind, aus Sicht der Bundesregierung, Microlauncher eine Option um 
künftig Satelliten von Deutschland aus in den Weltraum zu bringen? 

Antwort: 

Microlauncher sind grundsätzlich dafür geeignet, kleine Nutzlasten in den Orbit zu 

transportieren. Insbesondere private, kommerzielle oder universitäre Raumfahrtak-

teure könnten ein Interesse an Starts von Microlaunchern von Deutschland aus ha-

ben. Hierfür müsste jedoch ein Bedarf erst festgestellt werden. 

Frage 3 
Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, Microlauncher von Flugzeu-
gen aus zu starten, im Gegensatz zu einer Offshore-Plattform? Welcher Ansatz 
ist, nach Auffassung der Bundesregierung, zukunftsträchtiger in Deutschland? 

Antwort: 

Beide Möglichkeiten sind technisch denkbar. Der luftgestützte Start von Microlaun-

chern ist in den USA bereits erprobt, jedoch gibt es in Europa nach Kenntnis der 

Bundesregierung keine entsprechende Entwicklung von Raketen für einen Start mit 

Flugzeugen. Die möglichen Anwendungen und regulatorischen Rahmenbedingungen 

müssen weiter analysiert werden. Die kommerziellen Randbedingungen der beiden 

Varianten sind unterschiedlich und die Betriebsbereithaltungskosten setzen sich aus 

unterschiedlichen Infrastrukturen zusammen. Konkretere Empfehlungen würden de-

tailliertere Analysen technischer, finanzieller und rechtlicher Art voraussetzen. 

Frage 4 
Inwiefern und mit welchem Ergebnis hat die Bundesregierung den Vorschlag 
des BDI geprüft? 
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Der Vorschlag des BDI wird derzeit vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie auch unter Einbindung weiterer in der Zuständigkeit betroffener Ressorts geprüft. 

Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. 

Frage 5 
Welche Bedeutung kann der Bau und die Unterhaltung von Raketenabschuss-
rampen in der Nordsee nach Auffassung der Bundesregierung für die Schiff-
bauindustrie haben? 

Antwort: 

Da das Konzept nur den Bau einer einzigen Plattform vorsieht, wären die Auswirkun-

gen auf die gesamte Schiffbauindustrie voraussichtlich gering. 

Frage 6 
Inwiefern würde sich die Bundesregierung, nach einer erfolgreichen Prüfung 
und Abwägung, für einen Abschussplatz für Miniraketen in der Nordsee einset-
zen? 

Antwort: 

Eine Positionierung der Bundesregierung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 

möglich. Hierfür ist zunächst der Abschluss der Prüfungen im Ressortkreis abzuwar-

ten. 

Frage 7 
Wie wird sich der Markt und der Bedarf von Satelliten, insbesondere Kleinsatel-
liten, nach Kenntnis der Bundesregierung, in den kommenden Jahren entwi-
ckeln? 

Antwort: 

Der für Microlauncher bedeutsame Markt der Kleinsatelliten entwickelte sich in den 

letzten Jahren weltweit mit hoher Dynamik. Von 2012 bis 2018 wuchs der Markt auf 

das Sechsfache an. Es wird erwartet, dass sich das starke Wachstum in der kom-

menden Dekade fortsetzt, wenn weltweit große Satellitenkonstellationen aufgebaut 

werden. 

Frage 8 
Wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland und Europa, die, nach Kenntnis 
der Bundesregierung, grundsätzlich auf einen Microlauncher-Startplatz ange-
wiesen sind? 
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Deutsche Unternehmen bzw. Industrie und Forschungsinstitutionen und -organisatio-

nen sind nach derzeitigem Kenntnisstand der Bundesregierung nicht grundsätzlich 

auf einen Startplatz für Microlauncher in Deutschland angewiesen. Inwieweit ein 

kommerzieller Microlauncher Startplatz von Deutschland aus genutzt werden würde, 

wird von der Wettbewerbsfähigkeit zu anderen, bereits existierenden Microlauncher-

Startplätzen abhängen. 

Frage 9 
Wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland und Europa, die, nach Kenntnis 
der Bundesregierung, Microlauncher-Technologie entwickeln und anbieten? 

Antwort: 

Die Bundesregierung hat keine genaue Kenntnis über die Anzahl an Unternehmen in 

Deutschland und Europa, die entsprechende Technologieprodukte für Microlauncher 

anbieten. 

Frage 10 
Welche Forschungseinrichtungen in Deutschland könnten von einer eigenen 
und kurzfristig nutzbaren Offshore-Abschussplattform oder einem Weltraum-
bahnhof in Deutschland wie profitieren? 

Antwort: 

Alle Forschungsinstitute, die an Klein-, Micro- und Cube-Satelliten arbeiten, hätten 

eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Satelliten zu starten. Fraglich ist, ob dieses Ange-

bot genutzt werden würde. 

Frage 11 
Welche deutschen Unternehmen könnten von einer eigenen und kurzfristig 
nutzbaren Offshore-Abschussplattform oder einem Weltraumbahnhof in 
Deutschland wie profitieren? 

Antwort: 

Nach Kenntnis der Bundesregierung könnten drei deutsche Unternehmen bzw. Start-

ups auch von einem Weltraumbahnhof in Deutschland profitieren: Hylmpulse Tech-

nologies GmbH, Isar Aerospace GmbH sowie Rocket Factory Augsburg AG. 
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Inwiefern wäre das entstehende Forschungszentrum „AeroSpacePark" für eine 
Entscheidungsfindung über einen nationalen oder europäischen Weltraum-
bahnhof für die Bundesregierung relevant? 

Antwort: 

Über die bestehenden Möglichkeiten hinaus sollen im AeroSpacePark in Trauen 

grundlegende Untersuchungen zu unterschiedlichen Startmöglichkeiten von Kleinsa-

telliten durchgeführt werden. Das Forschungsprogramm befindet sich derzeit im Auf-

bau. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten bei einer möglichen Entschei-

dungsfindung relevant sein. Aufgrund der Aufbauphase des Forschungsprogrammes 

können allerdings zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreteren Aussagen getroffen wer-

den. 

Frage 13 
Inwiefern eignet sich der Startplatz „European Space and Sounding Rocket 
Range" in der Nähe von Kiruna in Schweden als „Microlauncher" für Raum-
fahrtunternehmen? Wird er dafür bereits genutzt? 

Antwort: 

Auf dem European Space and Sounding Rocket Range (Esrange) befinden sich grö-

ßere Testeinrichtungen im Aufbau. Die Finanzierung der Startinfrastruktur wird der-

zeit noch im Detail diskutiert, ebenso die Überflugrechte über Norwegen. Das DLR 

nutzt den Startplatz für den Start von Forschungsraketen, bisher aber nicht für Or-

bitalraketen. Inwieweit bereits Unternehmen Testeinrichtungen für Microlauncher auf-

bauen, ist der Bundesregierung nicht bekannt. 

Frage 14 
Welche anderen Startplätze in Europa kommen, nach Kenntnis der Bundesre-
gierung, für institutionelle oder privatwirtschaftliche Microlauncher-Missionen 
in Frage? 

Antwort: 

Aktuell gibt es mehrere europäische Projekte zum Aufbau von Startplätzen für Micro-

launcher. Der Bundesregierung sind die Bestrebungen auf den Azoren (Portugal), ein 

Startplatz in Schottland, auf den Shettland-Inseln (Vereinigtes Königreich), in Andoya 

in Norwegen und Esrange in Schweden bekannt. Zudem gibt es weitere Vorschläge 

zur Nutzung von ausgewählten Flugplätzen für horizontal startende Systeme. Dar-

über hinaus gibt es den schon operationellen europäischen Weltraumbahnhof in 
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Seite 6 von 9 Französisch Guyana, der grundsätzlich auch als Startplatz für deutsche Microlaun-

cher in Frage kommt und von der Bundesregierung mitfinanziert wird. 

Eine Machbarkeitsstudie, die das DLR im Auftrag des Ministeriums für Energie, Infra-

struktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie des Minis-

teriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

erstellt hat, zeigt eine grundsätzliche Eignung des Flughafens Rostock-Laage für den 

Airlaunch von Raketen und Raumfahrzeugen für orbitale und suborbitale Missionen 

sowie die Rückkehr wiederverwendbarer Raumfahrzeuge auf. Der Flughafen bringt 

nach dieser Studie die Grundvoraussetzungen zur Einrichtung eines Weltraumflugha-

fens mit. 

Frage 15 
Inwiefern kann die strategische und technische Souveränität von Deutschland 
und Europa, nach Auffassung der Bundesregierung, durch einen eigenen 
Microlauncher-Weltraumbahnhof gestärkt werden? 

Antwort: 

Der operationelle europäische Weltraumbahnhof in Französisch Guyana ist bereits 

ein strategischer Mehrwert für Europa und Deutschland. Strategisch ist es von Be-

deutung, dass diejenigen, die einen Bedarf an Starts von Microlaunchern haben, den 

ungehinderten und kostengünstigen Zugang von europäischem Boden aus erhalten. 

Ein eigener deutscher Microlauncher-Weltraumbahnhof könnte ggf. Unternehmen 

und Jung-Unternehmen eine weitere Option bieten, ohne größere Transportwege 

und ggf. ohne Berücksichtigung von Exportregularien, wissenschaftliche und kom-

merzielle Kleinsatelliten zu starten. 

Frage 16 
Inwiefern steht die Bundesregierung mit anderen EU-Mitgliedsstaaten bezüg-
lich eines Weltraumbahnhofs für Miniraketen in Europa im Austausch, und falls 
ja, wann, mit wem und welchem Ergebnis? 

Antwort: 

Im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit, insbesondere innerhalb der Europäi-

schen Weltraumorganisation ESA, waren die Startplätze in der Vergangenheit 

Thema bilateraler Gespräche der Bundesregierung. Konkrete Vereinbarungen dazu 

wurden nicht getroffen. 
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Inwiefern würde die Bundesregierung eine europäische Lösung für einen Welt-
raumbahnhof für Miniraketen bevorzugen? 

Antwort: 

Die der Bundesregierung bekannten Aktivitäten im Bereich Kleinsatelliten und 

Microlauncher werden mit der Absicht eines kommerziellen Betriebs und Gewinner-

zielung entwickelt. Der Startplatz muss deshalb den Bedingungen der Wirtschaftlich-

keit genügen und für den Endkunden Teil einer attraktiven Startdienstleistung sein. 

Ein europäischer Startplatz auf dem Territorium der EU (europäischer Kontinent, In-

seln und Französisch-Guyana) erscheint im Hinblick auf wirtschaftlich-technische As-

pekte attraktiv. Ergänzend sind dabei jedoch auch nationale und europäische Um-

welt- und Naturschutzstandards zu berücksichtigen. Die Bundesregierung geht davon 

aus, dass die zahlreichen Startplatz-Projekte den Microlauncher-Unternehmen aus-

reichende Möglichkeiten für eine optimale Wahl bieten. 

Frage 18 
Inwiefern würde die Bundesregierung, vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Bedeutung von Satelliten im Weltraum, die Technik als kritische Infrastruktur 
einstufen? 

Antwort: 

Von einer kritischen Infrastruktur könnte erst dann gesprochen werden, wenn deren 

Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche 

Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen zur Folge 

hätte. Dies ist derzeit bei Kleinsatelliten für Deutschland nicht gegeben. 

Frage 19 
Inwiefern wird es die Bundesregierung schaffen, einen Gesetzesentwurf für ein 
Weltraumgesetz 2020 vorzulegen? Wann kann das Parlament mit einem ersten 
Entwurf frühestens rechnen? 

Antwort: 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat wie angekündigt Eckpunkte 

zu einem „Gesetz zur Stärkung nichtstaatlicher Weltraumaktivitäten" (sog. Weltraum-

gesetz) erarbeitet und die Abstimmung mit den Ressorts begonnen. Derzeit werden 

die Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche verschiedener Ressorts geprüft. Nach 
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Sede 8 von 9 Erreichen der Ressorteinigkeit werden die Verbände (BDI und BDLI) einbezogen. Es 

ist geplant, das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden. 

Frage 20 
Inwiefern könnte eine Verzögerung der Implementierung eines Weltraumgeset-
zes Raumfahrtvorhaben wie einen eigenen Weltraumbahnhof verzögern? 

Antwort: 

Die Umsetzung eines Weltraumbahnhofs in Deutschland hängt nicht von der Verab-

schiedung eines sog. Weltraumgesetzes ab. Verzögerungen aus diesem Grunde 

sind daher nicht zu erwarten. 

Frage 21 
Inwiefern fließen Vorschläge aus dem Antrag der Fraktion der FDP auf Bundes-
drucksache 19/15056 zu einem Weltraumgesetz in die Erarbeitung des Geset-
zesentwurfs mit ein? 

Antwort: 

Überlegungen zum Inhalt eines sog. Weltraumgesetzes werden noch geprüft. Ein 

Referentenentwurf liegt derzeit noch nicht vor. 

Frage 22 
Wie möchte die Bundesregierung dem Problem vieler Weltraum-Startups, Kapi-
tal in Deutschland zu akquirieren, in Zukunft entgegenwirken? 

Antwort: 

Die Bundesregierung hat im Bereich der Start-ups und Beteiligungsfinanzierung ein 

breites Instrumentarium aufgelegt, das stetig weiterentwickelt wird. Die Finanzie-

rungsinstrumente sind branchen- und technologieoffen ausgestaltet und stehen da-

mit grundsätzlich auch für Weltraum-Start-ups zur Verfügung. 

Frage 23 
Inwiefern könnte ein Weltraumgesetz nach Auffassung der Bundesregierung 
helfen, verbindliche Rahmenbedingungen für Investoren und Unternehmen zu 
schaffen? 

Antwort: 

Mit dem „Gesetz zur Stärkung nichtstaatlicher Weltraumaktivitäten" wird ein schlan-

kes Basisgesetz angestrebt, dass die Regulierung von nationalen nicht staatlichen 

Weltraumaktivitäten auf einen sachlich notwendigen Umfang beschränkt. 
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werden. Belastungen für die Raumfahrtindustrie sollen — auch wenn z.B. Versiche-

rungen im Grundsatz nicht vermeidbar sind — möglichst gering gehalten werden, um 

ausreichend Investitionsspielräume zu lassen. Damit würden verbindliche Rahmen-

bedingungen geschaffen und bestehende Risiken für alle Beteiligten kalkulierbar ge-

macht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Ulrich ußbaum 
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